
Zeitschrift: Wohnen

Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen
Wohnbauträger

Band: 22 (1947)

Heft: 6

Artikel: Neuordnung der Wohnbauförderung

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-101892

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-101892
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


im Vorjahr auf 35,3 °/o gesunken, während derjenige des

subventionierten Wohnungsbaues von 62,4 °/o auf 64,6 °/o weiterhin

etwas angestiegen ist. Auf Kleinwohnungen (mit 1—3
Zimmern) entfallen 46,9% aller Neuerstellungen gegenüber

51,4 °/o im Vorjahr.
Durch Umbauten sind im Berichtsjahr 815 Wohnungen

entstanden (Vorjahr 714) und durch Abbruche usw. 409
Wohnungen (234) in Wegfall gekommen. Der Reinzugang
beträgt somit 11 428 Wohnungen, 28,5% mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der im Berichtsjahr baubewilligten Wohnungen
beläuft sich auf 21 161 und übersteigt damit die
entsprechenden Vergleichszahlen sämtlicher Jahre seit 1931. Sie ist
um 58,7 °/o höher als die Vorjahreszahl und übertrifft um
3,2 °/o die bis dahin höchste Zahl an Baubewilligungen vom
Jahre 1931 (20495). Die großen Landgemeinden im besonderen,

aber auch die kleinen Landgemeinden und die Städte
mit 10 000—100 000 Einwohnern sind für die Zunahme an
Baubewilligungen ausschlaggebend. Während sich der Anteil
der Landgemeinden am Total aller Bauvorhaben von 32,4 °/o

auf 40,8 °/o erhöhte, hat sich derjenige der Großstädte von
39,3 °/o auf 29,7 °/o gesenkt. Trotz dieser Entwicklung sind die
Einfamilienhäuser anteilmäßig von 32,2% auf 27,6% etwas
zurückgegangen. Die genossenschaftlichen Bauvorhaben
vereinigen 33,6% der Gesamtzahl (Vorjahr 37,3%) auf sich,
während der Anteil der voraussichtlich öffentliche
Finanzbeihilfe genießenden Bauvorhaben von 51,9% auf 56,7%
angestiegen ist.

Die Zahl der Gebäude ohne Wohnungen ist hinsichtlich
der Neuerstellungen von 1972 im Vorjahr auf 2929 und in
bezug auf die Baubewilligungen von 2458 auf 4372 angestiegen.

Die Zunahme entfällt vor allem auf Garagen, diverse
Nebengebäude sowie Fabriken und Werkstattgebäude. Für

Ställe, Scheunen und Ökonomiegebäude dagegen weisen
sowohl die Neuerstellungen als auch die Baubewilligungen etwas
kleinere Zahlen auf als vor Jahresfrist.

Während in den Gemeinden mit über 2000 Einwohnern
die Zahl der neuerstellten Wohnungen sich von 8412 im Jahre

1945 auf 11 022 im Jahre 1946 oder um 31 "/o erhöhte, stieg
die Zahl der Neuerstellungen in den Gemeinden mit 1000 bis

2000 Einwohnern von 1237 auf '907 oder um 54,2%. Im
Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Wohnbausub-
ventionierung auch für die kleineren Gemeinden sind für das

Berichtsjahr erstmals auch in den Gemeinden mit 1000—2000
Einwohnern die mit öffentlicher Finanzbeihilfe erstellten
Wohnungen ermittelt worden. Ihre Zahl beläuft sich auf 1115,
58,5 Vo der Gesamtproduktion. Die Zunahme der
Neubauwohnungen in den kleinen Gemeinden erstreckt sich, mit
Ausnahme der Einzimmerwohnungen, auf sämtliche
Wohnungsgrößenklassen, so daß deren Anteile an der Gesamtzahl den

letztjährigen annähernd entsprechen. Von den 1907 neuerstellten

Wohnungen entfallen 1106 oder 58% (Vorjahr 63,5%)
auf Einfamilienhäuser.

Der Wohnungszugang durch Umbauten beläuft sich auf

493 Wohnungen gegenüber 435 im Vorjahr, der Abgang durch
Abbruche usw. auf 107 Wohnungen (Vorjahr 96). Der
Reinzugang beträgt somit 2293 Wohnungen und übertrifft den

letztjährigen von 1576 um 45,5%.
Im Total aller erfaßten Gemeinden mit über 1000

Einwohnern ist die Zahl der Neubauwohnungen von 9649 im

Jahre 1945 auf 12929 im Jahre 1946 oder um 34%
gestiegen. Die Gemeinden mit 1000—2000 Einwohnern vereinigen

im Berichtsjahr 14,7 Vo dieser Gesamtzahl gegenüber
12,8 °/o im Vorjahr.

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit in „Die Volkswirtschaft"

Neuordnung der Wohnbauförderung
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 29. April

dem Entwurf zu einem Bundesbeschluß über die

Förderung des Wahnungsbaues zugestimmt und die
dazu gehörende Botschaft genehmigt.

Der Bundesbeschluß, der dem Referendum unterstellt

wird, reduziert die Beiträge des Bundes für den
gewöhnlichen Wohnungsbau von 10 auf 5 Prozent und
für den sozialen Wohnungsbau von 75 auf 10 Prozent.
Der Bund wird in Zukunft ein Drittel, und die Kantone

und Gemeinden werden inskünftig zwei Drittel
der Subventionen zu tragen haben, da es vor allem
Aufgabe der Kantone und Gemeinden ist, den Woh¬

nungsbau zu fördern. Erleichterungen für
finanzschwache Kantone sind vorgesehen.

Im neuen Bundesbeschluß wird die Wohnbau-
subventionierung nicht mehr als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

geregelt, sondern sie wird in den Bereich
des Familienschutzes gemäß Bundesverfassung, Art.
34quinquies eingeordnet. Die jährlichen Aufwendungen
des Bundes belaufen sich trotz der vollzogenen Reduktion

der Beiträge noch auf 35 Millionen Franken. Der
Bundesbeschluß soll auf den 1. Januar 1948 in Kraft
treten.

Kantonal-zürcherische Vorschrift zur Wohnbauförderung
Die Direktion der Volkswirtschaft des Kantons

Zürich hat eine auf Grund der gegenwärtig gültigen
Bundesvorschriften revidierte «Vorschrift zur
Wohnbauförderung nach Arbeitsbeschaffungsrecht im Kanton

Zürich (Wohnbauaktion 1946/47)» herausgegeben.
Sie ist mit 30. April in Kraft getreten. Sie trägt
typischen Ubergangscharakter, indem ihre Gültigkeit
begrenzt wird «bis zur Umstellung der Wohnbauaktion
durch den Bund auf neue Grundlagen». In 60
Paragraphen, auf 27 Seiten, mit 11 Anhängen und unter

Bezugnahme auf 30 eidgenössische und kantonale
Erlasse (Beschlüsse, Verfügungen, Kreisschreiben und
Weisungen) wird die umfängliche Materie geordnet.
Man ist der bearbeitenden Stelle dankbar, daß sie ein
Stichwortverzeichnis von dreieinhalb Seiten Umfang
beigefügt hat und es so dem Bauherrn oder Architekten
erleichtert, sich in der neuen Ordnung der Dinge
zurechtzufinden. Im übrigen wird auf den Inhalt
zurückzukommen sei.
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